
 

 
 

Weisung der Veterinärkommission Swiss Equestrian zu den 
Pferdekontrollen in allen Swiss Equestrian-Disziplinen ab dem 01.06.2022 

Die oder der Jurypräsident:in/Technische Delegierte muss an jeder Veranstaltung pro 2 
Turniertage mindestens 10 Kontrollen durchführen oder durchführen lassen. Von diesen 10 
Kontrollen müssen mindestens 5 Passkontrollen sein. 

Als Kontrollen können zählen: 

− Passkontrolle: Kontrolle der Pferdeidentität und der Korrektheit der Impfungen (gemäss 
Veterinärreglement Swiss Equestrian Anhang III) 

Die Kontrollen über das Vorhandensein des Pferdepasses und über die Korrektheit der 
Impfungen sollte im Idealfall vor dem Start durchgeführt werden. 

− Nasenbandkontrollen mit Swiss Equestrian-Messgerät 

Die erfolgten Pferde-Kontrollen müssen im Juryrapport erfasst werden. 

 

Die Anzahl Pferdekontrollen im Überblick 

1–2 Turniertage: min. 10 Pferdekontrollen, davon min. 5 Passkontrollen 

3–4 Turniertage: min. 20 Pferdekontrollen, davon min. 10 Passkontrollen 

4–6 Turniertage: min. 30 Pferdekontrollen, davon min. 15 Passkontrollen 

 
Weiterführende Links 

Impfvorschriften Swiss Equestrian 
Veterinärreglement 
 
Nasenbandmessgerät des Swiss Equestrian 
Offizielle 
 

 
Bern, den 14. April 2022 
 

 
 
 
Marco Bryner 
Präsident Veterinärkommission Swiss Equestrian 

https://swiss-equestrian.ch/sport/an-turnieren-teilnehmen/veterin%C3%A4rreglement
https://swiss-equestrian.ch/campus/offizielle

